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Anwalt und Kanzlei

Kurz InformIert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Ihr Abonnement

Mehr als eine Fachzeitschrift

Print: das Heft

• Kurz, prägnant, verständlich

• Konkrete Handlungsempfehlungen

• Praxiserprobte Arbeitshilfen

Online: die Website

ak.iww.de

•  Aktuelle Ausgabe bereits eine Woche  
vor Heftauslieferung verfügbar

• Ergänzende Downloads

• Ausgabenarchiv mit Urteilsdatenbank

Mobile: die myIWW-App für Apple iOS und Android

iww.de/s1768

•  Funktionen der Website für mobile Nutzung  
optimiert

•  Offline-Nutzung möglich, z. B. im Flugzeug

Social Media: die Facebook-Fanpage

facebook.com/anwaltundkanzlei

• Aktuelle Meldungen aus der Redaktion

• Forum für Meinung und Diskussion

• Kontakt zu Experten und Kollegen

▶▶ Fachanwaltstitel
fachanwalt für medizinrecht: Inkassofälle zählen nicht oder wenig

| Eine reine Inkassotätigkeit ist kein Fall im Sinne der Fachanwaltsord-
nung. Das hat der BGH klargestellt. |

In einem Streit um die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung für Medizin-
recht entschied der Senat für Anwaltsachen (14.11.18, AnwZ [Brfg] 29/18,  
Abruf-Nr. 206623): Mahnt ein Rechtsanwalt eine nicht bezahlte ärztliche 
Rechnung an, betreibt er anschließend das Mahnverfahren und aus dem 
mangels Widerspruch erwirkten Vollstreckungsbescheid im Falle der Nicht-
zahlung die Zwangsvollstreckung, ist diese Tätigkeit nicht automatisch  
ein medizinrechtlicher Fall zum „Vergütungsrecht der Heilberufe“ (§ 14b Nr. 5 
FAO). 

Etwas anderes gilt, wenn in diesem Zusammenhang auch medizinrechtliche 
Vergütungsfragen bearbeitet werden. Beispiel: Der Anwalt prüft in den Mahn-
sachen jeweils vorab die angemahnte Rechnung im Hinblick auf die Min-
destangaben zur Fälligkeit (§ 12 Abs. 2 GOÄ bzw. § 10 GOZ) und kontrolliert 
ferner – wenn dazu im Einzelfall Anlass besteht – auch Eigenanteil und Wahl-
leistungsvereinbarung. Dann können Mahnsachen ggf. berücksichtigt wer-
den. Allerdings können die Fälle nach Ansicht des BGH grundsätzlich nicht 
mit mehr als 0,2 bewertet werden (§ 5 Abs. 4 FAO). 

merKe | Die Anforderungen für den Erwerb eines Fachanwaltstitels dürfen 
zwar nicht zu hoch angesetzt werden. Die Voraussetzungen müssen aber so  
gestaltet sein, dass eine herausragende Qualifikation der Fachanwaltschaft  
sichergestellt ist. Bei der Auslegung der Bestimmungen der Fachanwaltsordnung 
sind insoweit die berechtigten Erwartungen des rechtsuchenden Publikums zu 
berücksichtigen. Soweit Sie einen Fachanwaltstitel für Medizinrecht erwerben 
wollen, müssen Sie dies bei der Berechnung Ihrer Fallzahlen berücksichtigen.
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Bei besonderer 
Prüfung ist geringer 
Punktewert möglich

▶▶ Steuerrecht
Luxus-Auto: Beweislast für verdeckte Gewinnausschüttung

| Will ein Betriebsprüfer eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) fest-
setzen, weil die GmbH ein Luxus-Auto gekauft hat, muss er nachweisen, 
dass der Kauf gesellschaftsrechtlich veranlasst war und der Firmenwagen 
vom GmbH-Gesellschafter ausschließlich privat genutzt wurde. |

Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, ist die vGA nach Ansicht des FG 
München vom Tisch (11.6.18, 7 K 634/17, Abruf-Nr. 205432). 

PrAXIStIPP | Haben Sie Ihre Kanzlei in der Rechtsform der GmbH angelegt, 
sollten Sie auf die Entscheidung reagieren. Sie sollten dokumentieren, wann das 
Fahrzeug dienstlich genutzt wurde, z. B. für Fahrten zum Gericht, zu Mandanten 
oder zu Fortbildungsveranstaltungen. So können Sie das Argument der aus-
schließlichen privaten Nutzung schnell aushebeln.
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